
23 . 9 . 93 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 238/45

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 21 . September 1993
zur Änderung der Entscheidung 93/197/EWG über die tierseuchenrechtlichen
Bedingungen und die Beurkundung für die Einfuhr von registrierten Equiden

sowie Zucht- und Nutzequiden

(93/51 O/EWG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/426/EWG des Rates vom
26. Juni 1990 zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen
Vorschriften für das Verbringen von Equiden und für ihre
Einfuhr aus Drittländern ('), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 92/36/EWG (2), insbesondere auf Artikel 15
Buchstabe a) und Artikel 16,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Entscheidung 93/ 197/EWG der Kommission (3)
wurden die tierseuchenrechtlichen Bedingungen und die
Beurkundung für die Einfuhr von registrierten Equiden
sowie Zucht- und Nutzequiden festgelegt.

Gemäß der genannten Entscheidung dürfen die frag
lichen Equiden in die Gemeinschaft nur eingeführt
werden, wenn sie einen bestimmten Zeitraum in tier
ärztlich überwachten Betrieben im Versanddrittland
gehalten worden sind . In der Praxis ergaben sich Schwie
rigkeiten, weil die Tiere während der gesamten Dauer
dieses Zeitraums im Versanddrittland gehalten worden
sein müssen .

Es sollte präzisiert werden, daß nicht der gesamte Zeit
raum abgewartet werden muß, wenn die Equiden unmit

telbar aus der Gemeinschaft importiert worden sind. Die
Entscheidung 93/ 197/EWG ist demgemäß zu ändern .

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Anhang II der Entscheidung 93/ 197/EWG wird wie folgt
geändert :
Der Wortlaut in den Klammern von Abschnitt III
Buchstabe d) der Gesundheitsbescheinigungen A, B, C, D
und E wird jeweils ersetzt durch „oder, wenn es weniger
als drei Monate alt ist, seit der Geburt, bzw. wenn es sich
um ein innerhalb der letzten drei Monate unmittelbar aus
der Europäischen Gemeinschaft eingeführtes Tier
handelt, seit seiner Einfuhr".

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 21 . September 1993

Für die Kommission

Rene STEICHEN

Mitglied der Kommission
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